
Amt: Amt I Nr. 2010/I/553 
Datum: 9. April 2010  
Az.: I - 20.04.2010  
 

Beschlussvorlage 
 

Gremium Datum Zuständigkeit 
Schulausschuss 20.04.2010 Vorberatung 
Verwaltungsausschuss    Vorberatung 
Rat    Entscheidung 
 
Handz. Bürgermeisterin Handz. Gemeindekämmerer: 
Beteiligte Ämter: Amt I, Amt II 
Amt IV 
 
 
Betrifft:  Schulentwicklungsplan 

Weiterentwicklung des Edewechter Schulangebotes 
hier: Prüfungsauftrag zur Eigenständigkeit der Außenstelle des 
Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht 

 
 
Sachdarstellung: 
Der Rat der Gemeinde Edewecht hat die Verwaltung mit Beschluss vom 29.09.2009 
beauftragt, die Vor- und Nachteile der Eigenständigkeit der Außenstelle des 
Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht (GZE) im Sekundarbereich I und im 
Sekundarbereich II umfassend zu prüfen.  
Zur umfassenden Prüfung waren verschiedene Themenkomplexe abzuarbeiten, und 
zwar 
 

1. Vor- und Nachteile aus schulfachlicher Sicht (Anlage Nr. 1) 
2. notwendige bauliche Erweiterungen (Anlage Nr. 2) 
3. Einschätzung der Landesschulbehörde Osnabrück (Anlage Nr. 3) 
4. Einschätzung des Landkreises Ammerland (Anlage Nr. 4) 
5. Einschätzung der Schule (Anlage Nr. 5) 
6. Einschätzung  der Elternvertreter/innen und Schülervertreter/innen (Anlage Nr. 

6) 
7. Einschätzung der Verwaltung (Anlage Nr. 7) 

 
Im Folgenden werden diese Themenkomplexe einzeln nacheinander behandelt 
werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Eigenständigkeit der Außenstelle des Gymnasiums Bad Zwischenahn-Edewecht 
sowohl im Sekundarbereich I, wie auch im Sekundarbereich II, wird bis auf weiteres 
nicht angestrebt. 
 
Anlagen: 
Anlagen Nr. 1 bis 7 


